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Reinigung von Großfassadenplatten aus Asbestzement 
 
Unser Mehrparteienhaus ist mit werksseitig beschichteten Großfassadenplatten aus Asbestzement 
verkleidet und soll nun mit Hochdruckreinigern gereinigt werden. 

 
 
Bezüglich dieser Anfrage zur Sanierung von Häuserfassaden, im Zuge dessen 
Hochdruckreinigungsarbeiten von Asbestzementplatten durchgeführt werden sollen, kann die 
Umweltanwaltschaft auf eine Stellungnahme der ÖSBS Leoben verweisen, wonach kein System 
(offen oder geschlossen) bekannt ist, das eine Freisetzung von Asbestfasern ausnahmslos und 
zuverlässig verhindert. Folglich ist eine Gefährdung der Arbeiter durch krebserzeugende 
Asbestfasern bei Hoch- und Niederdruckarbeiten, sowie eine Belastung der Umwelt durch 
Asbestfasern gegeben. Damit sind derartige Verfahren nicht geeignet und nicht zulässig!  
 
Weitere Auskünfte gibt das Arbeitsinspektorat Graz  
8041 Graz, Liebenauer Hauptstraße 2-6 
Telefon: +43 (316) 482 040 
Telefax: +43 (316) 482 040 - 99 
E-Mail: post.ai11@arbeitsinspektion.gv.at 
Amtsstunden 
Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Parteienverkehr 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
sowie das ZAI (Zentral-Arbeitsinspektorat) in Wien. 
1010 Wien, Stubenring 1  
1040 Wien, Favoritenstraße 7 
Telefon: +43 (1) 71100 6414 
Telefax: +43 (1) 71100 2190 
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